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Schwerpunkt

Revision endodontischer Misserfolge
Zielsetzung, Vorgehensweise, Erfolgsquote

Trotz innovativer Techniken mit neuen
Materialien wird es in der modernen
Endodontologie weiterhin immer wieder
notwendig, auch endodontische Misser-
folge zu behandeln. Solche Fehlschläge
stellen den Behandler gegebenenfalls vor
zahllose und verschiedenartig gelagerte
Problemstellungen, die Dr. Norbert Linden,
Meerbusch-Büderich, im Rahmen einer
Fortbildung an der eazf in München
beleuchtete. 

Ziel des Referenten war es, den Teilneh-
mern biologische Prinzipien und prak-
tische Techniken zur Therapie endo-

dontischer Problemfälle zu vermitteln, sowie
praxisrelevante Tipps zur Durchführung an
die Hand zu geben.

Ursachen für einen endodontischen
Misserfolg
Im ersten Teil des Kurses ging Dr. Linden auf
die vielfältigen Gründe ein, die dazu führen
können, dass die initiale Wurzelkanalbe-
handlung eines Zahnes revisionsbedürftig
wird. Zu den wichtigsten Ursachen gehören:
• Persistenz von Bakterien nach der Erst-

behandlung
• Undichte koronale Restauration mit Neu-

zutritt von Bakterien 
• Unbehandelte Wurzelkanäle 
• Fremdkörperreaktionen
• Extraradikuläre Infektionen.

Cave: „Stolpersteine“ einer Revisions-
behandlung
Die Ziele der Revision sind die Vermeidung
bzw. Ausheilung einer apikalen Parodontitis
und/oder die Beseitigung bzw. Prävention
klinischer Beschwerden durch erneute che-
momechanische Instrumentation und der
dauerhafte Verschluss des Wuzelkanalsys-
tems mittels Wurzelkanalfüllung und koro-
naler Restauration. Da endodontische Revi-
sionen aber eine Zweit- oder Folgebehand-

lung darstellen, können diese problembe-
haftet sein. Zu solchen „Stolpersteinen“ zäh-
len unter anderem: Perforationen, Instru-
mentenfrakturen und Nichterreichbarkeit ei-
nes adäquaten apikalen Endpunktes der
Aufbereitung und Füllung. Anhand von
zahlreichen klinischen Fallbeispielen zeigte
Linden das Vorgehen bei schwierigen und
komplexen Fällen der Revision insuffizienter
Wurzelkanalfüllungen und demonstrierte
die Entfernung von Stiftaufbauten, Silberstif-
ten oder frakturierten Instrumenten. 

Chirurgische Interventionen nur als
ultima ratio und nach vorangegangener
Revisionsbehandlung
Die Erfolgsquote rein orthograder Revisionen
wird in der Literatur mit etwa 60 bis 80 Pro-
zent angegeben, worauf der Patient vor The-
rapiebeginn hingewiesen werden sollte. 
Eine Wurzelspitzenresektion (WSR) nach unzu-
reichender Wurzelkanalfüllung sollte immer
nur die letzte Therapievariante darstellen. Die
meisten dieser chirurgischen Interventionen
lassen sich durch Revision und erneute Desin-
fektion des Wurzelkanalsystems vermeiden. 
Wiederholt betonte der Referent, dass ein Ver-
zicht auf diesen Behandlungsschritt und die
Entscheidung für einen rein apikalchirurgi-
schen Eingriff nur dann sinnvoll ist, wenn auf
orthogradem Weg ein ausreichender Zugang
in das endodontische System oder eine Ver-
besserung des Zustands auf orthogradem
Weg nicht möglich erscheint. Besonders bei
röntgenologisch unzureichender Qualität der
Vorbehandlung muss vor einer WSR eine Re-
vision erfolgen. In diesem Zusammenhang
verwies Linden auf die aktuelle DGZMK-
Stellungnahme, nach der eine WSR ohne vor-
herigen Revisionsversuch abzulehnen ist.
Sollte die Entscheidung hinsichtlich eines
chirurgischen Vorgehens gefallen sein, ist eine
alleinige Resektion der Wurzel ohne retro-
grades Füllmaterial als obsolet anzusehen
und entspricht nicht dem aktuellen Stand
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der Wissenschaft. Ferner ist der Verschluss
des ultraschallpräparierten retrograden An-
teils des Wurzelkanals mittels eines Portland-
Zement-Derivates (MTA, z.B. Fa. Dentsply oder
Angelus) anzustreben. 
Der zweite Teil der Fortbildungsveranstal-
tung stand dann im Zeichen der praktischen
Umsetzung der zuvor in der Theorie erläu-

terten Vorgehensweisen. Hier unterstrich der
Referent besonders bei Revisionsbehandlun-
gen die Vorzüge einer mikroskopgestützten
Behandlung in Kombination mit weiteren
Hilfsmitteln, wie zum Beispiel diamantierten
Ultraschallansätzen.

Dr. Christoph Kaaden
München

Ausgangssituation eines bereits wurzelkanalbehandelten Unter-
kiefer-Molars mit erheblicher apikaler Parodontitis

Ein-Jahres-Kontrolle nach orthograder Revision 
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Förderpreis 2007
der Bayerischen Landeszahnärztekammer

Die Bayerische Landeszahnärztekammer stiftet im Jahr
2007 einen mit 5.000 Euro ausgestatteten Preis, der
von einem vom Vorstand der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer gewählten Kuratorium vergeben wird. Die-
sem gehören vier niedergelassene Zahnärzte, zwei An-
gehörige einer bayerischen Universitätszahnklinik (Zahn-
ärzte) und als Vorsitzender der Präsident der Bayerischen
Landeszahnärztekammer ex officio an. 

Für die Zuerkennung des Preises gelten folgende Kriterien:

1. An der Bewerbung um den Förderpreis der Bayerischen
Landeszahnärztekammer können nur Zahnärzte teil-
nehmen, die Mitglieder eines bayerischen zahnärzt-
lichen Bezirksverbands sind – unabhängig davon, ob sie
an Universitäten, Firmen, unabhängigen Forschungs-
einrichtungen oder als niedergelassene Zahnärzte bzw.
Assistenten arbeiten. Einreichen können sowohl Einzel-
personen als auch Autorengruppen.

2. Der Preis wird vergeben für wissenschaftliche Arbeiten,
deren Erkenntnisse und Aussagen für die Umsetzung
in der zahnmedizinischen Praxis wesentlich sind. Die
Arbeit muss geistiges Eigentum der/des Verfasser/s sein.

3. Eingereicht werden können Arbeiten, die noch unver-
öffentlicht sind oder deren Publikation nicht länger als
zwei Jahre zurückliegt.

4. Die Arbeiten sind anonymisiert und mit einem Kenn-
wort auf der betreffenden Arbeit versehen an folgende
Anschrift zu richten:

Bayerische Landeszahnärztekammer
Vorstandssekretariat
– Kuratorium Förderpreis der BLZK –
Fallstraße 34
81369 München.

Die Arbeiten sind siebenfach in deutscher oder englischer
Sprache druckfertig einzureichen. Der Sendung ist ein
außen lediglich mit dem betreffenden Kennwort der
Arbeit versehener verschlossener Umschlag beizufügen,
in dem sich ein Blatt befindet, auf dem Name und
Anschrift des Bewerbers mitgeteilt werden.

5. Einsendeschluss ist der 23. Juli 2007.

6. Verstößt ein Bewerber gegen Bestimmungen dieser Richt-
linien, so scheidet er aus dem Bewerbungsverfahren aus.

7. Die Nichtvergabe des Preises ist möglich, wenn keine
der Arbeiten dem Kuratorium preiswürdig erscheint.

8. Die Entscheidung des Kuratoriums ist endgültig. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Einreichung der
Arbeit erkennt der Bewerber die vorliegenden Kriterien des
Förderpreises an.






